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Neues h'e lvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band li. Aro. CXXIV, Bern, den l. Jànner, I8oo. (IZ. Nivose ^lll.

G e s e z g e b u n g.

Trosser Rath, vom y. Novemb.
Präsident: Koch.

Fischer erhalt für 8 Tag Urlaub.
Die 4 Munizipalitàten Rychenbach, Aeschi,

Krattingen und Spie;, im Distrikt Aeschi im
Oberland, klagen daß ihre Requisitionsfuhren
keine Rationen erhalten haben, und daß der-
selben Unterhalt ihnen zu beschwerlich falle.

Rubbi fodert Verweisung ans Direktorium.
Schlumps folgt und will das Direktorium

zur Untersuchung einladen. Graf folgt.
Michel wünscht Verweisung an den Mini-

sier des Innern.
Schlumpf beharrt auf Rub bis Antrag,

welcher angenommen wird.
Christian Rattemundt von Röthenbach

im Canton Bern, bittet daß semer Tochter
Kind von Kindhnusen im Canton Zürich, wel-
ches er bisher versorgte, ihm abgenommen,
und von der Nation unterhalten werde. Auf
Augs b ur g e r 6 Antrag wird auch diese Bitt-
schrift dem Direktorium überwiesen.

Xaveri Twârenbold von Altnach, im Di-
strikt Schwyz, K. Waldstätten, fodert daß ihm
ein Kauf von Grundstücken ausgefertigt werde,
ungeachtet er nicht den vierten Theil des Kauf-
Preises zu entrichten im Stande ist, während
die ehevorigen Gesetze seines Kantons diese
Bedingung fodern.

Wyder fodert, auf das Gewerb-Freibeits-
ste ez gegründet, die Tagesordnung.

Secretan kann dieser Meinung nicht bei-
stimmen, denn die Gcwerbsfreiheil hat auf die
Kaufbedmgungen, die die alten Gesetze be-
'ümmen, keinen Bezug; er fodert also, daßdiese Bittschrift mit der Tagesordnung abgc-
wi^en werde.

Easier stimmt Sekretans Antrag ganz bei.
N»hn sieht die Sache aus Wyders Ge-

sichtspunkte an, und fodert eine bestimmte Er-
klarung, daß jeder helvetische Bürger sich wo
er will, ohne solche Bedingungen, einkaufen
könne.

Schlumpf stimmt ganz Kühn bei.
Graf ist Secretans Meinung.
H über denkt, Bestimmung der Formalitäten

der Kaufe gehöre in den Civilcodex, und da
wir hierüber nichts verfügt haben, so sollen
die alten Gesetze bestehen, und daher stimmt er
ganz Secretan bey.

Billeter sieht nicht, wie hierüber Einschràn-
kungen fortbleiben können, denn wenn Kàufer
und Verkaufer unter einander einig sind, so hat
sich niemand weiter dem Verkauf zu widerset-
zen; er stimmt also Kühn bei, welcher behar-
ret, und den Gegenstand zu Abfassung einer
Erklärung darüber, an eine Commission weisen
will.

Wyder beharret ebenfalls, doch will er sich
mit Kuhns lezterm Vorschlag vereinigen.

Schlumpf. Das Sprichwort sagt: Wie
man Eins wird so gilts; und also hat sich
niemand mehr in einen solchen Kauf zu mis
sehen, eine weitere Einschränkung wäre eben so
""vernünftig als ungerecht; ich stimme ganz
Kühn bey.

H über. Auf jeden Fall kann unser Bes
schluß nicht rükwirkend gemacht werden, und
also muß der gegenwärtige Fall noch nach dem
bestehenden Gesez beurtheilt werden; ich beharre
also auf der Tagesordnung, will aber gern
zugeben, daß über die Frage: ob dieses Gesez
abgeschafft werden soll oder nicht, eine Com-
mission niedergesezt werde-

Zimmermann stimmt Hubern bei, dem
auch Gmür folgt.

Preux fodert einfache Tagesordnung.
Diese Bittschrift wird einer Commission über?

wiesen, in die geordnet werden: Billeter,Schlumpf, Graf, Gmür und Basier.
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Das Direktorium übersendet folgende Both-
fchaft:
Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen

einen und untheilbaren Republik, an die
gesezgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
' Der 82ste Artikel des Gesetzes vom i5ten
Hornung verordnet, daß die Gemeindeausga-
den, zu deren Bestreitung die dafür bestimmten
Fonds nicht hinreichen würden, vermittelst der
Erhebung von Gemeindsteuern bestritten, und
daß diese leztern nach den Vermögensumstän-
den jedes Einwohners, hiemit im Verhältnisse
der direkten Staatsauflagen bezogen werden.

Bei den täglich vorkommenden Fällen, wo
Requisitionslasten und andere Lokalausgaben
dergleichen Steuererhebungen erfodern, entsteht
von Seite derjenigen Gemeinden, in deren Be-
zirke Nationalgütcr liegen, die Frage, ob die-
selben gleich dem Partikulareigenthume können
steuerpflichtig gemacht werden? Zwar scheint
es beim ersten Anblicke zweckwidrig, Güter,
von denen jeder Staatsbürger Miteigenthümer
ist, an irgend einer öffentlichen Last Theil nch-
men zu lassen, indem der dadurch geschwächte

Ertrag derselben, immer wieder von der Ge-
sammtheit der Bürger ersezt werden muß; al-
lein wann aus dielen Gründen dieNationaldomai-
nen keinen eigentlichen Staatsabgabcn unter-
worsen seyn können, so wird hingegen der Ge-
sichtspunkt in etwas verändert, sobald von
bloßen Lokalsteuern die Rede ist. Verschiedene
Ausgaben der Gemeinden, als für Straßen
bau und Wasserleitungen, nahmen mit dem Um
fange ihres Bezirkes zu; unstreitig würden
dann diejenigen, wo ein größerer oder gerin-
gerer Theil der liegenden Gründe National
eigenthum ist, durch die Befreiung desselben in
eine ungünstige Lage versezt, indem die Parti-
kulargüter in dem nemlichen Verhältnisse siär-
ker beschwert werden müssen, in welchem die
übrigen von der gemeinschaftlichen Last aus-
genommen sind.

DasVollziehungs-Direktorium, das sich nicht
für bevollmächtigt hält, diese Frage zu entschei
den, übergiebt dieselbe, Bürger Gesezgeber, Eu-
rer Untersuchung. Sollte sie indessen zum Vor-
rheile der Gemeinden ausfallen, so bedarf es
einer genauen Bestimmung, um die verschiede- Der grosse Rath, nach angeyorrem ^
nen Gegenstände von Lokalausgabcn, zu wel-seinar Commission über die Botylcyas

chen die Nationalgüter beitragen sollen, zu ken-
nen. Die häufige Veranlassung von Gemein-
besteuern liegt gegenwärtig in denjenigen Lasten,
welche die Folge von Requisitionen jeder Art
für die fränkische Armee sind; es fragt sich

also, in wie weit auch diese dem Nationale,-
genthume können aufgelegt werden. Eben so

wichtig würde dann zumal die/Festsetzung der

Taxationsart seyn, indem leicht vorauszusehen
ist, daß der nemliche Eigenthümer, welcher das

Partikulareigenthum, sobald es um eineStaais-
abgäbe zu thun ist, unter seinen wahren Werth

heruntersezt, hingegen das Staatseigenthum,
das einer Gemeinde steuerpflichtig gemacht

werden soll, gern über seinen eigentlichen Werth

wird erhöhen wollen.
Das Vollzichungs-Direktorium erwartet dv

her, daß Ihr, Bürger Gesezgeber, bei Eurer

Entscheidung nicht allein die allgemeine Frage,

sondern auch die besondern Bestimmungen der-

selben im Auge haben, und wenn Ihr einerseits

die Gemeindelasteu zu erleichtern sucht, dennoch

keine Schmälerung des Nationalvermögens ju-
lassen werdet.

Republikanischer Gruß!
Der Präs. des Vollz. Direkt.

S a v a r y.
Im Namen des Direkt, der Gen Sek.

Mousson.
Billeter. Schon ist eine Commission über

den Gegenstand niedergesezt, ich fordere 2»er-

Weisung an dieselbe, und lade dieselbe u

besonders Zimmermann ein, sich diesen.we
um 4 Uhr einzubinden. ^Schlumpf folgt und bemerkt, daß dttch'
vorigen Klostergüter immer die Gemenidsl i

zu tragen, pfiichtig waren. 5-ârnZimmer mann folgt und dankt
für seine besondere Einladung. Die Bowl l

wird der Commission überwiesen. «.ào-Das D rektorium übersendet den Vsro
zeß der Wahlversammlung des Cantons -
stalten, der zur Untersuchung an die über

allgemeinen Gegenstand »iedergesezte E

sion überwiesen wird. _ à-i-
Folgendes Gutachten Knhns wird zum -

tenmal verlesen, und ohne Einwendunge
nommen. Gericht
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D. bom 2iten Weinmonat 1799, wegen Ver-
zeigung eines unpartheischen Tribunals zu recht-
sicher Beiangung der Mitglieder der Interims-
regierung von Zürich.

In Erwägung, daß das Kantonsgericht von
Zürich so lange der konstitutionelle Richter der

Mitglieder der dortigen Interimsregierung bleibt,
bis erwiesen ist, daß dasselbe durch einen ge-
setzmäßigen Austritt so vermindert werde, daß
die Anzahl der übrigbleibenden Richter zu Fäl-
lung eines Urtheils, nach der Vorschrift des
Gesetzes vom 22ten Jenner 1799 nicht hinrei-
chend ist;

In Erwägung, daß die einen der in der
Bokhschaft des V. D- dargestellten Refutations-
gründe des Kantonsgerichts von Zürich, den
gesezmäfigen Austritt einer solchen Anzahl von
Gliedern noch nicht beweisen; und daß die
andern dieser Rekusationsgründe nur unter der
Bedingung als gesezmässtg betrachtet werden
können, wenn die Mitglieder, die dieselben vor-
schützen, eine wirkliche Partheilichkeit in dieser
Sache erzeigen, eine Bedingung, deren Daseyn
aus der Bothschaft schlechterdings nicht erhellet;

In Erwägung, daß, da zufolge der Both-
schaft, alle oder die meisten Mitglieder des
KantonsgerichtsEntschuldigungsgründc der einen
oder andern Art anführen, das Kantonsgericht
d e Gesezmasstgkeil derselben nicht selbst beweisen
kann;

In Erwägung, daß auch in Rüksicht der
Beurtheilung dieser Eittschuldigungsgründe nach
den im Gesez vom 22ten Jenner 1799 aufge-
stellten Grundsätzen verfahren werden muß.

In Erwägung aber, daß es wegen dem Ver-
haft der angeschuldigten Mitglieder der Inte-
rimsregierung von Zürch, dringend ist, die
Form der Verzeigung eines Tribunals, sowohl
zur Beurtheilung jener Rekusationsgründe, als
auch der gegen die Mitglieder der Jnterimsre-
gierung von Zürich anzubringenden Klagen, mit
möglichster Beförderung zu bestimmen, aus die-
sen Beweggründen hat der große Rath, nach
erklärter Dringlichkeit beschlossen:

1. Das Cantonsgericht von Zürich ist derkon-
mtutionelle Richter, vor welchem die Mitglie-der der dortigen Interimsregierung belangt
werden können.

Die Fortsetzung folgt. >

Inländische Nachrichten.
Der Kanton Aargau hat an die frank. Trups

pen nur in den 3 Monaten von Mitte Brach-
mongts bis Mitte Herbstmonaks an Fourage
geliefert - ' '

56,925 Rationen Heu zu 18 Pf.
12,02z — — 15 —
4°,392 — — 13 —

132,2491/2 — — -io —
15,466 — Stroh 10 —
12,532 — Haber 2/3 Scheffel.

9 — — 3/4
Diese Lieferungen sind nach fränkischer Vors

schrift förmlich bescheiniget.
Wie unendlich viel ist überdieß nicht ohn«

Bescheinigung gegeben und genommen worden?
Man kann sich aus diesem Verzeichniß «inen

Begriff von übrigen Lieferungen aller Art mas
chen; und nun ist dieser Kanton, dessen Aufs
opferungen in den frühern und spätern Monas
ten auch groß sind, und in welchem andere
Kantone zum Theil ihre Futterbedürfnisse an-
gekauft haben, wieber aufs frische mit Trups
pen angefüllt.

An die helvetische Gesezgebung in Bern
Seyd Männer! werth des herzlichen Ver-

trauens
Der Nation Vergeßt nicht Pflicht und Würde
Erniedrigt nie zum Pöbelsinn, Euch nie
Zur Fischerweiber ^Sprache Laßt Matrosen
Die Lust zu schimpfen! Laßt die Sobriquets
Den Unruhstiftern! Laßt den Demagogen
(Das seyt Ihr nicht, das sollt Ihr niemals

werden)
Den Afterwitz der Recht und Unschuld höhnet:
Erlaubt kein Spiel mit Pflicht und Freiheit

Euch!
Seyd Aeffer nicht der gottverlaßnen Tollheit
Der großen Nation Nicht Schreier, Brüller'
Von Euch sey fern die Frechheit und Verläums

dung!
Der Rache Dämon funkle nie aus Euern
Erhizten Blicken. — Liebe, Rechtslust, Eifer
Fürs Vaterland und Ordnung, Wohlfahrt

strahle
Aus Euerm Aug, spricht feuervoll die Lippe;
jMit Muth und Haßverachtung sprechet wider
!Mißbraucher anvertrauter Macht, erhebet
Die Stimme laut, wenn Freiheitsheuchler Rechte
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Sich rauben, die kein Volk, das frei sie

nennen,
Die ihnen kein Gese; je geben konnte:
Tyrannen haßt, bebänderte, besternte,
Bescherpte, unbescherpte, ferne, nahe:

19. XII. 1799.
L.

An die Herausgeber des neuen helvetischen
Tagblattes.

Bürg er!
In Ihrem Nro. 121 haben Sie einen mit

meinem Namen unterzeichneten Brief an das
Vollziehungsdirektorium ohne Datum einge-
rükt, der schon früher, wie ich höre, einzeln
abgedrukt in Basel herumgeboten worden.

Ich finde mich demnach verpflichtet, offent-
lich zu erklären:

r. Daß ich allerdings dem Vollziehungsdi-
rektorium schon unterm 6. Oktober, unmitteli
bar nach der Vollstreckung seines Beschlusses
vom 4. Oktober, und ehe das Geschäft der
Interimsreg erung vor die gesezgebenden Räthe
gebracht war, eine Vorstellung eingegeben, die
dem wesentlichen Inhalt nach, mit der unter
meinem Namen gedrukten übereinstimmt, in
einigen Ausdrücken aber von derselben abweicht.

2. Daß diese Vorstellung lediglich für das
Vollziehungsdirektorium bestimmt und geschrieben
war.

Z. Daß ich von der Art und Weise, wie
Zenes, in Basel herumgebotene, und von Ihnen
wahrscheinlich copierte Flugblatt zum Druk be-
fördert worden, nicht die geringste Wissenschaft
habe, und die erste Veranstaltung eines solchen
Druks, aufs gelindeste zu reden, für sehr
unbescheiden halte.

4. Daß es mich schmerzt, die Unbefangenheit
des wackern Kantonsgericht zu Zürich jemals
bezweifelt zu haben.

Ich er^che Sie, BB. Herausgeber, diese

Erklärung Ihrem nächstem Blatt beizurücken.

Bern, 25. Dec. 17??-
F i n s l e r,

gewesener Finanzminister.

Kleine Schriften.
Historische Darstellung der Entstehungsweise

und der hauptsachlichsten Verrichtungen
der gewesenen Zürcherschen Interimsregie-
rung. 8. Zürich 1799. S. 95.

Der wesentliche Inhalt dieser Schrift, und
die meisten in derselben zusammengestellten At-
tenstücke sind in zahlreichen Stücken unsers

Tagblatts bereits mitgetheilt worden. Dem

fortöaurenden unverantwortlichen, durch Lei-

denschafr, Haß und Unvernunft eingegebenen

Benehmen des helvetischen Direktoriums gen»
diese Interimsregierung soll nächstens ein be-

sonderer Aufsatz gewidmet werden.

Ein Wort der Beherzigung an meine vttW
glükten Mitbürger von Waldstätten, von

B. Businger, Pfarrer in Stans. 8. Basel,

b. Schweighauser, 179Y. S. 96. (Ä
à 5 Batzen in allen Buchhandlungen ja

haben.)
Der patriotische und menschenfreundliche Me

fasser dieser Schrift hat, dnrch unermüdetm

Rath, Beistand und Hülfe sich um seine

unglüklichen Mitbürger ungemein große Ver-

dienste erworben ; er spricht hier als Lehrer und

Freund zu ihnen, und untersucht.- warum sie

so unglüklich geworden, nnd wie sie es anzu-

fangen haben, um wieder ein glükliches Von

zu werden. — Die kleine Schrift ist auch fur
die Geschichte des unglüklichen Kantons mcyr

ganz unwichtig.

D r u k f e h l e r.
In St. 5X!li. Seite 452. Sp. r- ?eile

statt Dienstkreise, lies Dunstkreise-

- tlXiv. Seite 453. Sp. !..Ale A
von unten, statt Comission, lies
stitution. Sp. 2. Zeile l3. v°» "w

-

statt Genuß, lies Genius. Leztt zr
statt Brennstral, lies Bannstral. ^
4^. Sv. r. Zeile 2r. statt Trachtwan^
chen, lies Drathmännchen. ?e>ie4-

unten, statt ungerecht, lies folge s.'

Seite 455- Sp. r. Zeile 12. von u"

statt achtete, lies achtete. „,-,,26.- exvii. Seite 467. Sp. 2. ?e>

statt Betrug, Laster, lies Bet S

lüsternen.
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